
Niederschrift über die 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
der Gemeinde Berglen am 09.05.2017 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 16 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 17 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 20 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 21 
Entschuldigt :  

 

 Herr Gemeinderat Dieter Beck  

 Frau Gemeinderätin Petra Finze  

 Herr Gemeinderat Sascha Geck  

 Herr Gemeinderat Felix Scherhaufer  
 

Unentschuldigt :  
 

  
 
 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Regina Ehmann; Herr Attila Kisa; 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 

 

Öffentlicher Teil 

 
1.1. Bekanntgaben  

- Termine der nächsten Sitzungen des Gemeinderats und seiner Aus-
schüsse 

   

    
Der Vorsitzende gibt die Termine der nächsten Sitzungen des Gemeinderats und seiner Aus-
schüsse bekannt: 
 

 Sitzung des Gemeinderats     20.06.2017 

 Sitzung des Bau- und Umweltausschusses   27.06.2017 (mit Orts- 
        begehung) 

 
Der Gemeinderat nimmt hiervon Kenntnis. 
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Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 

 

 
1.2. Bekanntgaben  

- Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung am 04.04.2017 gefassten 
Beschlüsse 

   

    
Der Vorsitzende gibt bekannt, dass der Gemeinderat in seiner letzten nichtöffentlichen Sitzung 
am 04.04.2017 einstimmig beschlossen hat, von einer etwaigen Klage gegen ein am Sporthal-
lenneubau beteiligtes Unternehmen vorerst abzusehen. Des Weiteren hat der Gemeinderat ein-
stimmig in einer Personalangelegenheit die Anstellung eines Aushilfsbeschäftigten für die Dauer 
von sechs Monaten beschlossen.  
 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis. 
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1.3. Bekanntgaben  

- Allgemeine Finanzprüfung durch die GPA - Abschluss des Prüfungsver-
fahrens 

   

    
Bürgermeister Friedrich gibt bekannt, dass die Kommunalaufsicht des Landratsamtes in Bezug 
auf die allgemeine Finanzprüfung der Gemeinde Berglen einschließlich Eigenbetrieb Wasser-
werk für die Jahre 2010 bis 2013 bestätigt hat, dass die Feststellungen im Prüfungsbericht der 
GPA vom 18.10.2015 erledigt sind. Das Prüfungsverfahren ist damit abgeschlossen.  
 
Der Gemeinderat nimmt hiervon Kenntnis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Kämmerei 
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1.4. Bekanntgaben  

- Fertigstellung des Baugebiets Stöckenhäule 2 
   

    
Der Vorsitzende informiert, dass das Ingenieurbüro Riker + Rebmann die Fertigstellung des 
Baugebietes Stöckenhäule 2 bestätigt hat. Die bei der Abnahme festgestellten Restarbeiten 
wurden ausgeführt.    
 
Der Gemeinderat nimmt hiervon Kenntnis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Bauamt 
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1.5. Bekanntgaben  

- Anpassungen des Linienbündelkonzepts des Nahverkehrsplans 
   

    
Der Vorsitzende gibt bekannt, dass der Kreistag mit vorheriger Beratung im Umwelt- und Ver-
kehrsausschuss die Anpassung des Linienbündelungskonzepts des Nahverkehrsplans be-
schlossen hat. Nachdem die Linie 331 (Winnenden ZOB – Breuningsweiler – Lehnenberg – Rei-
chenbach – Steinach) zum Teil denselben Streckenverlauf wie die Linie 310 (Winnenden ZOB – 
Buoch – Grunbach) abdeckt, könnte der „Fahrrad2Go-Bus“ infolge der hohen Standzeiten die 
Verkehrsleistungen der Linie 331 mit abdienen. So könnte auf dieser Linie zusätzlich die Fahr-
radmitnahme angeboten werden.    
 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Ordnungsamt 
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1.6. Bekanntgaben  

- Neuer Termin für Gewässerschau am 18.05.2017 
   

    
Der Vorsitzende gibt bekannt, dass der ursprünglich festgelegte Termin für die Gewässerschau 
aufgrund der schlechten Witterungsverhältnisse verschoben wurde. Als neuer Termin wurde der 
18.05.2017 festgelegt. Es wird noch eine gesonderte Bekanntgabe im Amtsblatt erfolgen.   
 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Bauamt 
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1.7. Bekanntgaben  

- Partnerschaftsbesuch der FFW Käbschütztal Abt. Krögis 
   

    
Bürgermeister Friedrich setzt das Gremium davon in Kenntnis, dass vom 12.05.2017 bis 
14.05.2017 ein Partnerschaftsbesuch der FFW Käbschütztal Abteilung Krögis in Berglen statt-
finden wird.    
 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Ordnungsamt 
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2.1. Verschiedenes und Anfragen aus dem Gemeinderat  

- Neuer Imagefilm über Berglen auf Gemeindehomepage 
   

    
Der Vorsitzende informiert, dass der neue Imagefilm über Berglen in Kürze auf der Gemein-
dehomepage (unter Kurzportrait) eingestellt wird.   
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Hauptamt 
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2.2. Verschiedenes und Anfragen aus dem Gemeinderat  

- Baugebiet Stöckenhäule 
   

    
Gemeinderat Moser nimmt Bezug auf seine Nachfrage zu den Kosten der Sanierung der Narzis-
senstraße in der Gemeinderatssitzung am 14.06.2016 und erkundigt sich nach dem aktuellen 
Sachstand. 
 
Der Vorsitzende weist darauf hin, dass die Narzissenstraße in Stöckenhof aktuell weder zum 
Ausbau noch zur Sanierung vorgesehen sei.   
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Bauamt 
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3. Bürgerfragestunde  

- Wirtschaftsweg von Bretzenacker zur Nachbarschaftsschule 
   

    
Herr Julius Wari aus Ödernhardt nimmt Bezug auf den Wirtschaftsweg zwischen Bretzenacker 
und der Nachbarschaftsschule, der inzwischen hergerichtet und fertiggestellt, jedoch gesperrt 
ist. Er erkundigt sich, was weiter vorgesehen sei.  
 
Der Vorsitzende weist darauf hin, dass noch nicht alle Arbeiten erledigt sind. Der Weg ist bis 
jetzt aufgrund ausstehender Bankettarbeiten noch gesperrt. Nach Abstimmung mit der Ver-
kehrsbehörde des Landratsamtes wird der Weg freigegeben sobald die Bankettarbeiten angegli-
chen sind. Die Beschilderung muss noch entsprechend angepasst werden.  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Technische Verwaltung 
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4. Bericht über die Jugendarbeit 

 
   

    
Vor Eintritt in die Tagesordnung wurde der Gemeinderat davon in Kenntnis gesetzt, dass TOP 4 
aufgrund der Erkrankung von Frau Brändle abgesetzt werden muss. In der nächsten Gemeinde-
ratssitzung am 20.06.2017 soll das Thema erneut behandelt werden.     
 
Der Tagesordnungspunkt wird abgesetzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Jugendreferentin 
  1 x Hauptamt   
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5. Einrichtung von weiteren Betreuungsplätzen im Gebäude Tribergstraße 5 

in Vorderweißbuch (ehemaliger Kindergarten) zur Deckung des örtlichen 
Bedarfs 
 

   

    
Der Vorsitzende führt anhand der Sitzungsvorlage 296/2017 in den Sachverhalt ein und erläutert 
nachfolgend die verschiedenen Alternativen ausführlich. Die Vorlage ist Bestandteil des Proto-
kolls. 
 
Bürgermeister Friedrich fügt an, dass mit den Landfrauen, der Verwaltung und Herrn Architekt 
Jud im Vorfeld sehr intensive, konstruktive Gespräche geführt wurden. Die Gemeinde ist mit 
ihrem Anliegen auf Verständnis bei den Landfrauen gestoßen. Er geht davon aus, dass es ge-
lingen wird, eine dauerhafte Lösung für die Landfrauen zu finden. Aus diesen Gründen ist eine 
Lösung auf der Basis der Erbbaupacht angedacht.  
 
Gemeinderätin Jooß führt aus, dass die SPD dem Beschlussantrag zustimmen wird. Der Erhalt 
einer eingruppigen Einrichtung in Vorderweißbuch ist zum einen notwendig, um auf individuelle 
Bedürfnislagen besser eingehen zu können und zum anderen, um eine wohnortnahe Versor-
gung der östlichen Gemeindeteile zu gewährleisten. Durch die vorgeschlagene Reaktivierung 
des bestehenden Gebäudes Tribergstraße 5 für die Unterbringung einer Kindergartengruppe 
müssen die Landfrauen umgesetzt werden. Von der SPD wird das zur Verfügung stellen der 
Turnhalle befürwortet. Diese Lösung ist die einzige, die kurzfristig sinnvoll umgesetzt werden 
kann. Der dauerhafte Erhalt von Betreuungsplätzen in Vorderweißbuch, der durch einen Neubau 
einer eingruppigen Kindertageseinrichtung sichergestellt wird, ist vom Kosten-/Nutzenverhältnis 
gut. Eine Sanierung des bestehenden Containergebäudes würde nicht den Erfordernissen ent-
sprechen, die an einen Kindergarten gestellt werden.  
 
Gemeinderat Tottmann stimmt im Namen der BWV den Vorschlägen der Gemeindeverwaltung 
zu.  
 
Die FBB befürworten die vorgeschlagene Lösung nach Aussagen von Gemeinderat Klenk eben-
falls.  
 
Gemeinderätin Aigner dankt der Verwaltung für die intensive Prüfung aller Möglichkeiten. Auch 
kostenmäßig wurden die Alternativen optimal abgewogen. Auch sie befürwortet den Erhalt der 



eingruppigen Kinderbetreuung. 
 
Der Gemeinderat fasst nachfolgend den einstimmigen Beschluss: 
 
Zur Einrichtung weiterer Betreuungsplätze in Kindertageseinrichtungen werden zur De-
ckung des örtlichen Bedarfs folgende Maßnahmen getroffen:  
 

1. Das Containergebäude Tribergstraße 5 in Vorderweißbuch wird übergangsweise 
für eine weitere Kindergartengruppe genutzt, um das Defizit an Betreuungsplätzen 
in den nächsten Jahren ausgleichen zu können. Das aktuell in dem Gebäude be-
findliche Vereinsheim der Landfrauen muss verlegt werden. 
 

2. Langfristig soll eine eingruppige Kindertageseinrichtung in Vorderweißbuch bei-
behalten werden. Dies wird bei der Planung der neuen Kindertageseinrichtung im 
Neubaugebiet Hanfäcker in Rettersburg sowie bei der weiteren Entwicklung des 
Areals zwischen ehemaligem Schulgebäude und bisherigem Kindergarten in Vor-
derweißbuch entsprechend berücksichtigt. 

 
3. Der dauerhafte Erhalt von Betreuungsplätzen in Vorderweißbuch soll durch den 

Neubau einer eingruppigen Kindertageseinrichtung, voraussichtlich auf dem un-
bebauten Außengelände des ehemaligen Schulgebäudes (d.h. unterhalb des ehe-
maligen Schulgebäudes), gesichert werden.  
 

4. Die Verwaltung wird beauftragt, die hierfür notwendigen Schritte einzuleiten und 
die erforderlichen Finanzierungsmittel in der mittelfristigen Finanzplanung ent-
sprechend einzustellen. Die Verwaltung wird ermächtigt, einen Architektenvertrag 
abzuschließen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Bürgermeister 
  1 x Kämmerei 
  1 x Hauptamt  
  1 x Vereinsakten  
 



 
 

 

 
 

Einrichtung von weiteren Betreuungsplätzen im Gebäude 
Tribergstraße 5 in Vorderweißbuch (ehemaliger Kindergarten) zur 

Deckung des örtlichen Bedarfs 
 
 

Im Rahmen der letzten örtlichen Bedarfsplanung für die Kinderbetreuung in Berglen wurde der 

Bedarf an Betreuungsplätzen für Kinder von drei Jahren bis zum Schuleintritt für das Kindergar-

tenjahr 2017/2018 mit 14 Betreuungsplätzen (231 Kinder mit Anspruch auf einen Betreuungs-

platz / 217 vorhandene Plätze) und für das Kindergartenjahr 2018/2019 mit 17 Betreuungs-

plätzen festgestellt (229 Kinder mit Anspruch auf einen Betreuungsplatz / 212 vorhandene 

Plätze). 

 

Nach aktuellem Stand sind zum Ende des Kindergartenjahres 2016/2017 in Summe alle Be-

treuungsplätze in den Kindertageseinrichtungen der Gemeinde Berglen belegt. Auch für das 

Kitajahr 2017/2018 zeichnet sich nach der Durchführung des Anmeldeverfahrens bereits heute 

ab, dass die Einrichtungen im Laufe dieses Kindergartenjahres voll ausgelastet sein werden. 

Legt man die Erfahrung aus dem letzten Kindergartenjahr zugrunde, wonach im Anschluss an 

das Anmeldeverfahren noch weitere 20 Anmeldungen für das Kigajahr eingegangen sind, ist die 

Einrichtung einer weiteren Kindergartengruppe mit 22 bis 25 Betreuungsplätzen notwendig.  

 

Voraussichtlich im Jahr 2020 soll im Baugebiet „Hanfäcker“ in Rettersburg eine neue Einrich-

tung in Betrieb genommen werden, die den zusätzlichen Bedarf an Betreuungsplätzen ausglei-

chen kann. Bis zu diesem Zeitpunkt ist das Defizit an Betreuungsplätzen durch eine Übergangs-

lösung auszugleichen. Spätestens im Frühjahr 2018 ist hierzu eine weitere Kindergartengruppe 

in der Gemeinde Berglen einzurichten.  

 

Unter Hinzuziehung des Architekten Frieder Jud, Planconcept GmbH, Urbach, wurden ver-

schiedene Alternativen zur Einrichtung weiterer Betreuungsplätze überprüft. Dabei wurde auch 

die Verlegung des Vereinsheims der Landfrauen der Berglen einbezogen. Diese wird erforder-

lich, wenn die Betreuungsplätze im Gebäude Tribergstraße 5, das die Landfrauen derzeit als 

Vereinsheim nutzen, eingerichtet werden.  

 

Die Ergebnisse sind in der beiliegenden Vorlage ausführlich dargestellt.  

 

Die Gemeindeverwaltung nimmt dazu wie folgt Stellung:  

 

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
Gemeinderat SV/296/2017 460.023 

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart 
 

09.05.2017 öffentlich Entscheidung 
 
 



 

1. Variante A,  

Nutzungsänderung altes Rathaus Vorderweißbuch, Belchenstraße 1:  

Umbau des Bestandsgebäudes zur Unterbringung beider Kiga-Gruppen  

oder einer Kiga-Gruppe und der Landfrauen plus zusätzlicher Wohnraum im Dach-

raum  

 

Im Erdgeschoss des Gebäudes befindet sich derzeit der Kindergarten Wirbelwind. Ein-

gerichtet ist eine Altersgemischte Gruppe mit 25 Plätzen für Kinder von zwei Jahren bis 

zum Schuleintritt mit Betreuungszeiten von 07.30 Uhr bis 12.30 Uhr. Die eingruppige 

Einrichtung ist bereits seit mehreren Jahren sehr gefragt und voll ausgelastet. Betreut 

werden dort wohnortnah Kinder von Familien aus Vorderweißbuch, Birkenweißbuch und 

Streich, aber auch Kinder aus anderen Gemeindeteilen, die die eingruppige Angebots-

form gegenüber den anderen mehrgruppigen Kindertageseinrichtungen bevorzugen. Ak-

tuell sind von 25 betreuten Kindern acht Kinder in anderen Gemeindeteilen wohnhaft.  

 

Die im Obergeschoss untergebrachte Wohnung wird voraussichtlich Ende 2017 frei, so 

dass die Räume für eine andere Nutzung zur Verfügung stehen würden. Es könnten dort 

eine Kindergartengruppe oder – falls für die Einrichtung der weiteren Kindergartenplätze 

das bisherige Vereinsheim der Landfrauen im benachbarten Gebäude benutzt werden 

würde – die Vereinsräume der Landfrauen untergebracht werden.  

 

Entsprechend dem Untersuchungsergebnis des Architekten sind alle Nutzungen zeitnah 

nicht umsetzbar.  

 

Die Umnutzung erfordert einen erheblichen Kostenaufwand (ca. 1,1 Mio. €). Im Verhält-

nis hierzu würden jedoch nur unzureichende Nutzflächen entstehen. Die Räumlichkeiten 

eignen sich weder für die Einrichtung einer weiteren zeitgemäßen Kindergartengruppe, 

noch für den Betrieb des Landfrauenvereinsheims. Außerdem könnte sich durch eine 

Mischnutzung Konfliktpotential ergeben.  

 

Aus diesen Gründen wird von einer Umsetzung dieser Variante sowohl als Übergangs-

lösung, als auch dauerhaft abgeraten.  

 

Sollte die Nutzung des ersten Obergeschosses durch eine weitere Kindergartengruppe 

nicht erfolgen, wäre prinzipiell auch die Verlegung des Vereinsheims der Landfrauen in 

diese Räume möglich.  

 

Aufgrund des erheblichen Kosten- und Zeitaufwands rät Architekt Jud jedoch von einer 

entsprechenden Umnutzung ab.  



 

2. Variante B,  

Umbau Altes Schulgebäude, Tribergstraße 7, Vorderweißbuch 

Kindergartennutzung im EG – Landfrauen im OG 

 

Das Gebäude wurde zuletzt als Gemeinschaftsunterkunft zur Unterbringung von Perso-

nen mit Fluchterfahrung genutzt. Nach der Schließung der Unterkunft sollen die Räum-

lichkeiten zumindest bis zum Ende des laufenden Jahres noch für diesen Zweck vorge-

halten werden. Eine Entscheidung über die anschließende Verwendung steht noch aus. 

 

Die Untersuchung hat ergeben, dass die vorübergehende Unterbringung einer zusätzli-

chen Kindergartengartengruppe zeitnah nicht möglich ist. Als Übergangslösung scheidet 

diese Variante daher aus.  

 

Mit der Sanierung des Gebäudes könnten für ca. 1,1 Mio. Euro ausreichende Nutzerflä-

chen geschaffen werden, so dass eine Kindergartengruppe weiterhin dauerhaft in Vor-

derweißbuch verbleiben könnte. Nachdem die anteiligen Baukosten ca. 20 % über den 

Herstellungskosten einer komplett neuen Kindergartengruppe liegen, ist aus Sicht der 

Verwaltung jedoch auch von einer langfristigen Umsetzung dieser Variante abzuraten.  

 

Gegen eine Belegung des Obergeschosses durch die Landfrauen sprechen neben dem 

unverhältnismäßigen Kosten- und Zeitaufwand auch die fehlende Barrierefreiheit des 

Obergeschosses und die erhöhten Brandschutzvorgaben.  

 

 

3. Variante C 

Reaktivierung des bestehenden Containergebäudes Tribergstraße 5 als eingrup-

piger Kindergarten in Vorderweißbuch 

Umsetzung der Landfrauen in die/den bestehende(n) Gymnastikhalle/Sportbereich 

des Schulnebengebäudes  

 

Das Gebäude Tribergstraße 5 wurde 1995 für den Betrieb eines eingruppigen Kinder-

gartens mit 25 – 28 Betreuungsplätzen errichtet. Bis April 2007 wurden dort Kindergar-

tenkinder im Alter von drei bis sechs Jahren betreut. Derzeit wird das Gebäude von den 

Landfrauen der Berglen als Vereinsheim genutzt.  

 

Der Architekt hat das Bestandsgebäude an zwei Terminen ausführlich besichtigt und 

festgestellt, dass die Wiederaufnahme der Kindergartennutzung zeitnah und mit über-

schaubarem Kostenaufwand zu realisieren wäre (62.650,00 € / 32.650,00 €). 

 

Als Übergangslösung für rund vier Jahre ist die Variante daher zu empfehlen.  

 

Für eine dauerhafte Nutzung bietet die Containerbauweise keine zufriedenstellende, den 

Anforderungen gerecht werdende Nutzfläche. Es müssten aufwendige Verbesserungs-

maßnahmen durch Anbauten und Verbesserung der energetischen Situation durchge-

führt werden. Dazu ist die Bausubstanz zu schlecht.  

 

Sofern der Nutzung des Gebäudes für die Einrichtung einer Kindergartengruppe zuge-



stimmt wird, müssten die Landfrauen ihr Vereinsheim aufgeben. Aus diesem Grund 

wurden sie bereits frühzeitig in die Überlegungen einbezogen und zu möglichen Alterna-

tiven befragt. Der Architekt wurde in diesem Zusammenhang beauftragt, die Verlegung 

der Vereinsräume in seine Untersuchung einzubeziehen.  

 

 

4. Variante D 

Langzeitnutzung der bestehenden Gymnastikhalle / des Sportbereichs des Schul-

nebengebäudes durch die Landfrauen  

Späterer Abbruch von Schule und Containerkindergarten mit städtebaulicher 

Entwicklung zur Wohnnutzung des ehemaligen Schul- und Kindergartenareals 

 

Mit den Landfrauen hat vor Ort eine Besichtigung der Turnhalle stattgefunden. Diese ist 

sowohl von der Größe, als auch vom Zuschnitt der einzelnen Räume grundsätzlich als 

neues und dauerhaftes Domizil für den Verein geeignet. Lediglich geringe Anpassungen 

an den konkreten Bedarf des Vereins müssten im Vorgriff umgesetzt werden. Darüber 

hinaus steht die Turnhalle weiterhin für die Nutzung durch den Kitabetrieb zur Verfü-

gung. Die Landfrauen könnten sich einen Umzug in dieses Gebäude sehr gut vorstellen. 

Mit dem Verein sind die konkreten Modalitäten, insbesondere die Verteilung der entste-

henden und laufenden Kosten, zu klären (siehe separater Tagesordnungspunkt).  

 

Das ungenutzte Schulgebäude könnte – vorbehaltlich der Entscheidung des Gemeinde-

rates – zu einem späteren Zeitpunkt teilweise abgebrochen werden, so dass zusätzliche 

Flächen für eine Wohnbauentwicklung in Vorderweißbuch zur Verfügung stünden. Bis zu 

einem möglichen Abbruch könnten die Räume für eine alternative Nutzung, z.B. durch 

einen weiteren Verein, zur Verfügung gestellt werden.  

 

 

5. Variante E  

Unterbringung der Landfrauen in der Nachbarschaftsschule Oppelsbohm 

 

Die Unterbringung der Landfrauen in den Räumlichkeiten der Nachbarschaftsschule ist 

als Übergangslösung vorstellbar. Eine dauerhafte Lösung wird sowohl aus Sicht der 

Schulleitung, als auch aus Sicht der Landfrauen aufgrund des unzufriedenstellenden 

Raumangebots nicht gewünscht.  

 

 

6. Variante F 

Neubau eines Kindergartens mit einer Altersgemischten Gruppe von zwei Jahren 

bis Schuleintritt 

 

Im Zusammenhang mit der Planung der neuen Kindertageseinrichtung in Rettersburg ist 

bereits jetzt festzulegen, ob in Vorderweißbuch langfristig eine Kindergartengruppe er-

halten werden soll oder ob die Plätze künftig in die neue Einrichtung nach Rettersburg 

verlegt werden sollen.  

 

Voraussichtlich im Jahr 2020 kann die neue Kindertageseinrichtung im Neubaugebiet 

Hanfäcker in Rettersburg in Betrieb genommen werden. Die Größe und Aufnahmekapa-



zität der Einrichtung richtet sich unter anderem nach dem Erhalt der Kindergartengruppe 

(derzeit Belchenstraße 1) in Vorderweißbuch. Aus diesem Grund ist bereits heute eine 

Aussage darüber zu treffen, ob der dauerhafte Verbleib der eingruppigen Einrichtung in 

Vorderweißbuch durch den Gemeinderat befürwortet wird oder nicht. 

 

Mit dem Erhalt der eingruppigen Einrichtung in Vorderweißbuch könnte eine wohnortna-

he Versorgung der östlichen Gemeindeteile gewährleistet werden. Die eingruppige An-

gebotsform, die bereits seit längerer Zeit regen Zuspruch aus vielen Teilorten der Berg-

len erfährt, könnte aufrechterhalten werden. Viele Eltern bevorzugen eine kleinere, 

überschaubare Einrichtung für ihre Kinder. Aus pädagogischer Sicht ist dieses Angebot 

insbesondere für Kinder mit erhöhtem Förder- oder Inklusionsbedarf zu bevorzugen, da 

sie auf reizärmeres Klima stoßen. Mit dem langfristigen Erhalt der eingruppigen Einrich-

tung in Vorderweißbuch könnte die breitgefächerte Angebotspalette in Berglen erhalten 

werden und auf individuelle Bedürfnislagen von Kindern und Familien passgenau rea-

giert werden.  

 

Gegen die Weiterführung einer eingruppigen Einrichtung in Vorderweißbuch spricht, 

dass der Betrieb in einer mehrgruppigen Einrichtung vor allem aufgrund möglicher Sy-

nergieeffekte deutlich wirtschaftlicher geführt werden könnte.  

 
Sofern sich der Gemeinderat für die Beibehaltung der eingruppigen Einrichtung in Vor-

derweißbuch aussprechen sollte, ist der dauerhafte Erhalt der Plätze entsprechend den 

Ausführungen des Architekten nur über einen Neubau wirtschaftlich vertretbar.  

 

Um die möglichen Investitionskosten abzuschätzen, wurde ein fiktives Raumprogramm 

herangezogen (880 cbm umbauter Raum bzw. 235qm Nutzfläche). Ausgehend hiervon 

entstünden Investitionskosten für das neue Gebäude in Höhe von rund 453.000 €.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
 
Zur Einrichtung weiterer Betreuungsplätze in Kindertageseinrichtungen werden zur De-

ckung des örtlichen Bedarfs folgende Maßnahmen getroffen:  

 

5. Das Containergebäude Tribergstraße 5 in Vorderweißbuch wird übergangsweise 

für eine weitere Kindergartengruppe genutzt, um das Defizit an Betreuungsplätzen 



in den nächsten Jahren ausgleichen zu können. Das aktuell in dem Gebäude be-

findliche Vereinsheim der Landfrauen muss verlegt werden. 

 

6. Langfristig soll eine eingruppige Kindertageseinrichtung in Vorderweißbuch bei-

behalten werden. Dies wird bei der Planung der neuen Kindertageseinrichtung im 

Neubaugebiet Hanfäcker in Rettersburg sowie bei der weiteren Entwicklung des 

Areals zwischen ehemaligem Schulgebäude und bisherigem Kindergarten in Vor-

derweißbuch entsprechend berücksichtigt. 

 

7. Der dauerhafte Erhalt von Betreuungsplätzen in Vorderweißbuch soll durch den 

Neubau einer eingruppigen Kindertageseinrichtung, voraussichtlich auf dem un-

bebauten Außengelände des ehemaligen Schulgebäudes (d.h. unterhalb des ehe-

maligen Schulgebäudes), gesichert werden.  

 

8. Die Verwaltung wird beauftragt, die hierfür notwendigen Schritte einzuleiten und 

die erforderlichen Finanzierungsmittel in der mittelfristigen Finanzplanung ent-

sprechend einzustellen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Verteiler:   

 
1 x Bürgermeister 
1 x Kämmerei 
1 x Hauptamt  
1 x Vereinsakten  
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6. Nachnutzung der ehemaligen Gymnastikhalle Vorderweißbuch durch die 

Landfrauen der Berglen  
 

   

    
Bürgermeister Friedrich erläutert den Sachverhalt anhand der Sitzungsvorlage  298/2017 aus-
führlich und weist darauf hin, dass die Verwaltung unter Abwägung aller Alternativen und nach 
erfolgter Beschlussfassung unter TOP 5 der heutigen Sitzung den Erbbaupachtvertrag mit den 
Landfrauen der Berglen für die Nachnutzung der ehemaligen Gymnastikhalle Vorderweißbuch 
für den richtigen Weg hält. Allerdings muss dieser Erbbaupachtvertrag mit dem Landesverband 
der Landfrauen abgeschlossen werden und nicht wie in der Sitzungsvorlage erwähnt mit den 
Landfrauen der Berglen, da diese keinen e.V.-Status besitzen. 
Des Weiteren wurde wegen der angestrebten Nachnutzung des bestehenden Schulgebäudes 
(Ostflügel) ein Gespräch mit dem Veteranenclub Bretzenacker geführt. In der Sitzung des Ge-
meinderats am 20.06.2017 kann hier eventuell Näheres berichtet werden.  
 
Gemeinderat Moser nimmt Bezug auf das Grundstück, das dem Berglesbond seinerzeit zur Be-
bauung zur Verfügung gestellt wurde.  
Der Gemeinderat hatte damals beschlossen, dem Berglesbond e.V. eine Teilfläche im Gewer-
begebiet Erlenhof II. Bauabschnitt zum Bau einer gemeinschaftlichen Lagerhalle zur Verfügung 
zu stellen. Für die Überlassung des Grundstücksanteils an den Berglesbond e. V. wurde ein no-
tarieller Erbbaupachtvertrag zwischen der Gemeinde Berglen und dem Verein geschlossen. 
Als weiteren Punkt spricht Gemeinderat Moser den Zustand der Gymnastikhalle an. Mit Sanie-
rungsarbeiten an Dach und Heizung muss gerechnet werden. Hier wurden vom Architekten 
75.000 € veranschlagt. Gemeinderat Moser appelliert an die übrigen Gemeinderäte, die Land-
frauen - wie andere Vereine auch - großzügig zu unterstützen. Er bittet hierbei auch zu beden-
ken, dass die Landfrauen aus ihren derzeitigen Räumlichkeiten heraus müssen, weil die Ge-
meinde diese für die Unterbringung von Kinderbetreuungsplätzen benötigt. Er ist der Auffas-
sung, dass deshalb andere Maßstäbe gesetzt werden müssen.  
 
Zu den Ausführungen von Gemeinderat Moser stellt der Vorsitzende fest, dass dem Bergles-
bond zwar ein Grundstück zur Verfügung gestellt wurde, der Verein jedoch das Vorhaben ohne 
weitere Vereinsförderung realisiert habe. Richtig ist die Aussage, dass die Zuschüsse seit 2009 
nicht mehr beitragsmäßig festgehalten werden, die Verwaltung hat sich jedoch weitestgehend an 
der 10 % -Regelung orientiert.  
Der Vorsitzende gibt bekannt, dass am 01.06.2017 eine außerordentliche Mitgliederversamm-



lung der Landfrauen stattfindet. Vorab wird noch ein Vor Ort Termin der Landfrauen mit Architekt 
Jud stattfinden, bei dem auch eine Zustandserfassung des Daches durchgeführt wird.  
 
Gemeinderätin Jooß befürwortet die Umquartierung der Landfrauen in die ehemalige Gymnas-
tikhalle. Aus Sicht der SPD besteht jedoch kein Konsens hinsichtlich der Kostenübernahme. Sie 
betont, dass die Landfrauen mit der Erwachsenenbildung einen öffentlichen Auftrag wahrneh-
men. Dies sollte von der Gemeinde entsprechend gewürdigt werden. Sie gibt auch zu bedenken, 
dass die Landfrauen ihr Domizil in den letzten Jahren mehrfach - nachdem sie dort etliche Ei-
genleistungen erbracht hatten - aufgrund von Eigenbedarf der Gemeinde räumen mussten. Auch 
in Anbetracht der in der Vergangenheit und aktuell erbrachten Leistungen der Landfrauen hält 
sie die vorgeschlagene Regelung nicht für angemessen. Die Leistungen sollten entsprechend 
gewürdigt und wertgeschätzt werden. Sie befürwortet daher eine Übernahme von 50% der Bau-
kosten von der Gemeinde.  
 
Der Vorsitzende würdigt die vielfältigen Leistungen der Landfrauen insbesondere im Bereich der 
Erwachsenenbildung, weist aber gleichzeitig darauf hin, dass auch von Seiten der Kirchen oder 
Vereine ebenfalls Leistungen in verschiedenen Bereichen erbracht werden. Bürgermeister Fried-
rich betont, dass der Verwaltung die Wahrung des Gleichbehandlungsgrundsatzes sehr wichtig 
ist. 
 
Gemeinderätin Jooß ist der Auffassung, dass in der heutigen Sitzung ein Beschluss über die 
Kostenübernahme gefasst werden sollte. Dies sei wichtig für die Entscheidung in der Mitglieder-
versammlung.  
 
Mit der Überlassung der Gymnastikhalle an die Landfrauen ist auch Gemeinderat Klenk im Na-
men der FBB einig. Man sollte den Landfrauen entgegenkommen und ihre Leistungen grund-
sätzlich würdigen. Bezüglich des Zuschusses sollte jedoch zuerst überlegt werden, welche Ar-
beiten durchgeführt werden bzw. was in Eigenarbeit erledigt werden kann. Die Entscheidung, 
inwieweit eine Bezuschussung erfolgen soll, ist danach herbeizuführen. 
 
Gemeinderat Haller ist der Auffassung, dass die Kosten für die Sanierung des Daches und der 
Heizung komplett von der Gemeinde getragen werden sollten. Das Gebäude sollte den Land-
frauen so zur Verfügung gestellt werden, dass es gut genutzt werden kann.  
 
Der Vorsitzende entgegnet, dass der Zweck des Schulbetriebs schon seit einiger Zeit entfallen 
sei. Er würde eine Generalsanierung mit einer 100 % Bezuschussung nicht für angemessen hal-
ten.  
 
Gemeinderätin Rommel betont, dass die Landfrauen im Unterschied zu anderen Vereinen einen 
etwas anderen Status haben, da sie den Vorgaben des Landesverbands unterworfen sind. Eine 
Beitragserhöhung o.ä., um Vorhaben finanzieren zu können, ist nicht möglich. 
 
Der Vorsitzende könnte sich vorstellen, Ziffer 2 des Beschlussantrags um folgende Passage zu 
ergänzen: 
„Vorbehaltlich einer abschließenden Beschlussfassung durch den Gemeinderat stellt die Ge-
meinde die Übernahme eines Baukostenzuschusses von bis zu 50 % in Aussicht. Als Bera-
tungsgrundlage sollen die Kostenberechnung, der Förderantrag und die im Leistungsverzeichnis 
aufgeführten Positionen herangezogen werden.“ 
 
Gemeinderätin Jooß könnte diesem Vorschlag zustimmen. Bezüglich der Baukosten sollte über-
legt werden, welche Maßnahmen unbedingt notwendig sind. Sie betont ausdrücklich, dass es 
dabei nicht nach dem Motto „nice to have“ gehe.  
 
Auch für Gemeinderat Schade ist eine langfristige Lösung für die Landfrauen wichtig. Von Seiten 
der Verwaltung bestehen Aussagen, dass einzelne Beschlüsse noch gefasst werden müssen. Er 
versteht deshalb nicht, warum die Mitglieder des Gremiums in der heutigen Sitzung über zukünf-
tige Beschlüsse diskutieren. Seiner Meinung nach sollten zuerst Fakten und Kosten des Archi-



tekten vorliegen. Die Landfrauen sollten unterstützt werden, eine Entscheidung sollte aber erst 
nach dem Vorliegen von Fakten getroffen werden. Man sollte jetzt nicht damit beginnen, neue 
Grundsatzentscheidungen im Bereich Vereinsförderung zu treffen.  
 
Gemeinderat Tottmann stellt den Antrag auf Beendigung der Rednerliste. 
 
Nachfolgend regt Gemeinderätin Jooß im Namen der SPD folgende Änderung an: 
Ziffer 2 des Beschlussantrags soll um folgende Passage ergänzt werden: 
„Vorbehaltlich einer abschließenden Beschlussfassung durch den Gemeinderat stellt die Ge-
meinde die Übernahme eines Baukostenzuschusses von bis zu 50 % in Aussicht. Als Bera-
tungsgrundlage sollen die Kostenberechnung, der Förderantrag und die im Leistungsverzeichnis 
aufgeführten Positionen herangezogen werden.“ 
 
Gemeinderätin Aigner befürwortet diesen Zusatz ebenfalls. 
 
Nachfolgend wird zuerst über die Ergänzung zu Ziffer 2 abgestimmt. 
 
Der Gemeinderat stimmt über die Ergänzung zu Ziffer 2 ab und fasst den einstimmigen 
Beschluss: 
 
 Ziffer 2 des Beschlussantrags wird um folgenden Satz ergänzt: 
„Vorbehaltlich einer abschließenden Beschlussfassung durch den Gemeinderat stellt die 
Gemeinde die Übernahme eines Baukostenzuschusses von bis zu 50 % in Aussicht. Als 
Beratungsgrundlage sollen die Kostenberechnung, der Förderantrag und die im Leis-
tungsverzeichnis aufgeführten Positionen herangezogen werden.“ 
 
 
 
 
Der Gemeinderat fasst nachfolgend en bloc den einstimmigen Beschluss: 

 
1. Der Überlassung der ehemaligen Gymnastikhalle in Vorderweißbuch an die Land-

frauen der Berglen zur Nutzung als Vereinsheim wird grundsätzlich zugestimmt.  
 

2. Die Gemeindeverwaltung wird zum Abschluss eines Erbbaupachtvertrags mit dem 
Landesverband der Landfrauen ermächtigt, um die entsprechenden Gebäudeteile 
dem Verein langfristig zu überlassen. Der Erbbaupachtvertrag soll zu analogen 
Bedingungen wie seinerzeit beim Musikverein Weißbuch e.V. zu erfolgen (vgl. An-
lage). Eine Nutzung der Turnhalle für den Kindergartenbetrieb in Vorderweißbuch 
sollte allerdings weiterhin möglich sein. Die anfallenden Architektenkosten für den 
Umbau werden vor diesem Hintergrund von der Gemeinde zu 100 % auch für den 
Teil des Landfrauenvereinsheimes getragen. Vorbehaltlich einer abschließenden 
Beschlussfassung durch den Gemeinderat stellt die Gemeinde die Übernahme ei-
nes Baukostenzuschusses von bis zu 50 % in Aussicht. Als Beratungsgrundlage 
sollen die Kostenberechnung, der Förderantrag und die im Leistungsverzeichnis 
aufgeführten Positionen herangezogen werden. 
 

3. Die Verwaltung wird beauftragt, Vorschläge für eine sinnvolle Nachnutzung des 
bestehenden Schulgebäudes (Ostflügel) auszuarbeiten. Bevorzugt sollte eine Nut-
zung durch den Veteranenclub Bretzenacker e.V. geprüft werden. 
 

4. Bis zur Fertigstellung des Neubaus des Kindergartens in Vorderweißbuch (dessen 
Stellplätze könnten in den Nachmittags- und Abendstunden von den Vereinsmit-
gliedern genutzt werden) sind provisorisch weitere Parkplätze unterhalb des 
Schulgebäudes anzulegen bzw. die Flächen sind entsprechend zu befestigen. Der 
ehemalige Schulhof soll nach der Entfernung der Container ausgebessert und die 
Schlaglöcher sollen beseitigt werden. Die Arbeiten sind, sofern möglich, vom Bau-



hof, alternativ vom mit den Jahresarbeiten beauftragten Unternehmen umzusetzen.  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Bürgermeister 
  1 x Hauptamt 
  1 x Vereinsakten   
 



 
 

 

 
 

Nachnutzung der ehemaligen Gymnastikhalle Vorderweißbuch durch 
die Landfrauen der Berglen e.V. 

 
 

Im Rahmen der Überprüfung zur Schaffung weiterer Betreuungsplätze in Kindertageseinrich-

tungen wurde die Einrichtung einer weiteren Kindergartengruppe im bestehenden Containerge-

bäude Tribergstraße 5 in Vorderweißbuch bis zur Inbetriebnahme des Neubaus in Rettersburg 

als wirtschaftlichste Übergangslösung festgestellt. Vorbehaltlich der Zustimmung des Gemein-

derates soll dieses Gebäude daher ab März 2018 übergangsweise wieder als Kindertagesein-

richtung verwendet werden.  

 

Das momentan dort untergebrachte Vereinsheim der Landfrauen der Berglen müsste aufgege-

ben werden, weshalb Herr Architekt Jud im Zusammenhang mit dem o.g. Tagesordnungspunkt 

gebeten wurde, mögliche Alternativen für eine Verlegung des Vereinsheims in seine Untersu-

chungen einzubeziehen. Auf die Vorlage SV/296/2017 wird verwiesen. 

 
Die Überprüfungen wurden unter der Beteiligung der Landfrauen durchgeführt. Im Ergebnis 

wurde festgestellt, dass sich die bestehende Gymnastikhalle als neues und dauerhaftes Domizil 

für den Verein gut eignet. Einige Anpassungen an den konkreten Bedarf des Vereins müssten 

allerdings im Vorgriff umgesetzt werden. Die Gemeindeverwaltung schlägt daher vor, den Land-

frauen die Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen. Dem Verein könnte die Verwaltung des 

Gebäudes analog zum Musikverein Weißbuch in eigener Regie überlassen werden (Erbbau-

pacht). Die Nutzung der Turnhalle durch den Kitabetrieb sollte allerdings grds. weiterhin möglich 

sein. Auch vor diesem Hintergrund sowie der Tatsache, dass die Gemeinde Veranlasser und 

Auftraggeber der Planungsleistungen war, empfiehlt die Gemeindeverwaltung die anfallenden 

Architektenkosten für den Umbau des neuen Vereinsheimes zu übernehmen. 

 

Mit dem Vorstandsteam der Landfrauen der Berglen wurde im Vorfeld ein Gespräch über die 

zur Diskussion stehenden Erwägungen sowie die Möglichkeiten zur Finanzierung der anfallen-

den Investitionskosten und der künftig entstehenden laufenden Gebäudekosten geführt. Der 

Verein hat grds. großes Interesse an einer dauerhaften Lösung. Es sollen nun zeitnah vereins-

interne Abstimmungsgespräche stattfinden. Außerdem wird der Abschluss für eine solche Ver-

pflichtung in den zuständigen Gremien (u.a. Landesverband) geprüft.  

 

Dem Landfrauenteam ist es wichtig, dass Herr Architekt Jud nochmals eine konkrete Einschät-

zung über die anfallenden Baumaßnahmen und die damit verbundenen Kosten abgeben wird. 

Hierzu wird der Verein selbständig Kontakt mit dem Architekturbüro aufnehmen. Es ist davon 

auszugehen, dass in der Gemeinderatsitzung am 9. Mai 2017 bereits über nähere Einzelheiten 

der Verhandlungen berichtet werden kann. 

 

Aufgrund der Nutzung des Areals durch die Vereine kommt es bereits heute teilweise zu Park-

platzproblemen bei Veranstaltungen in der unmittelbaren Umgebung. Die Verwaltung schlägt 

deshalb vor, nach der Entfernung der Container für die seinerzeitige Flüchtlingsunterbringung 

(die Container sowie deren Beseitigung obliegen dem Landratsamt) die Schlaglöcher auf dem 
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ehemaligen Schulhof auszubessern und eine provisorische Befestigung der angrenzenden Flä-

che vorzunehmen.  

 

Nach Fertigstellung eines Kindergartenneubaus in Vorderweißbuch wären weitere Parkplätze 

erforderlich, die unterhalb des Schulgebäudes angelegt werden könnten. Eine Nutzung dieser 

Stellplätze wäre dann selbstverständlich außerhalb des Kindergartenbetriebes auch für die Be-

sucher des Vereinszentrums möglich. Erfahrungsgemäß lägen die Nutzungszeiten des Kinder-

gartens und der Vereinsbesucher sehr unterschiedlich, so dass auch bezüglich der Parkierung 

sich somit ein stimmiges Gesamtkonzept ergeben würde.  

 

Der entlang der Tribergstraße verlaufende Ostflügel des ehemaligen Schulgebäudes wird aus 

Sicht der Gemeindeverwaltung grds. nicht mehr benötigt. Dennoch hat sich das Gremium im 

Vorfeld mehrheitlich gegen dessen sofortigen Abriss ausgesprochen. Der Gebäudeteil soll viel-

mehr einer sinnvollen Nachnutzung zugeführt werden. Denkbar wäre aus Sicht der Gemeinde-

verwaltung eine Belegung durch andere Berglener Vereine wie z.B. den Veteranenclub Bret-

zenacker e.V., um somit ein echtes „Vereinszentrum“ mit ähnlichen Bedürfnissen und ohne die 

Gefahr von Konfliktsituationen zu schaffen.  

 

Erst zu einem späteren Zeitpunkt – frühestens wenn das Gebäude Tribergstraße 5 nicht mehr 

für eine Kindergartengruppe benötigt werden sollte – wäre folglich ein Abriss des Gebäudeteils 

vorstellbar. Auf diese Weise könnten zusätzliche Flächen für eine Wohnbauentwicklung in Vor-

derweißbuch geschaffen werden. Hierüber sollte der Gemeinderat aus Sicht der Verwaltung 

dann nach dem Ende der übergangsweisen Nutzung des Gebäudes Tribergstraße 5 als Kin-

dergartengruppe in voraussichtlich vier bis fünf Jahren abschließend entscheiden.  

   
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
5. Der Überlassung der ehemaligen Gymnastikhalle in Vorderweißbuch an die Land-

frauen der Berglen zur Nutzung als Vereinsheim wird grundsätzlich zugestimmt.  

 

6. Die Gemeindeverwaltung wird zum Abschluss eines Erbbaupachtvertrags mit den 

Landfrauen der Berglen ermächtigt, um die entsprechenden Gebäudeteile dem 

Verein langfristig zu überlassen. Der Erbbaupachtvertrag soll zu analogen Bedin-

gungen wie seinerzeit beim Musikverein Weißbuch e.V. zu erfolgen (vgl. Anlage). 

Eine Nutzung der Turnhalle für den Kindergartenbetrieb in Vorderweißbuch sollte 

allerdings weiterhin möglich sein. Die anfallenden Architektenkosten für den Um-

bau werden vor diesem Hintergrund von der Gemeinde zu 100 % auch für den Teil 

des Landfrauenvereinsheimes getragen.  

 
7. Die Verwaltung wird beauftragt, Vorschläge für eine sinnvolle Nachnutzung des 

bestehenden Schulgebäudes (Ostflügel) auszuarbeiten. Bevorzugt sollte eine Nut-

zung durch den Veteranenclub Bretzenacker e.V. geprüft werden. 

 
8. Bis zur Fertigstellung des Neubaus des Kindergartens in Vorderweißbuch (dessen 

Stellplätze könnten in den Nachmittags- und Abendstunden von den Vereinsmit-

gliedern genutzt werden) sind provisorisch weitere Parkplätze unterhalb des 

Schulgebäudes anzulegen bzw. die Flächen sind entsprechend zu befestigen. Der 



ehemalige Schulhof soll nach der Entfernung der Container ausgebessert und die 

Schlaglöcher sollen beseitigt werden. Die Arbeiten sind, sofern möglich, vom 

Bauhof, alternativ vom mit den Jahresarbeiten beauftragten Unternehmen umzu-

setzen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
Verteiler:   

 
1 x Bürgermeister 
1 x Hauptamt 
1 x Vereinsakten   
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7. Sanierung Kunstrasenplatz Erlenhof - Ausschreibung 

 
   

Zu diesem Tagesordnungspunkt liegt die Sitzungsvorlage 297/2017 vor. Die Vorlage ist Be-
standteil des Protokolls. 
 
Der Vorsitzende begrüßt Herrn Münster vom Ingenieurbüro Münster aus Öschelbronn, das mit 
den Planungen für die Sanierung des Kunstrasenplatzes beauftragt ist und führt in die Thematik 
ein. 
 
Herr Münster beantwortet nachfolgend einige Verständnisfragen aus den Reihen der Gemeinde-
räte zur LV-Kostenaufstellung.  
 
Gemeinderat Moser weist darauf hin, dass die SPD hinter der Maßnahme steht. Richtig ist, dass 
die Gemeinde als Eigentümer des Platzes die entstehenden Kosten übernimmt.  
 
Gemeinderat Müller nimmt Bezug auf die Tore, die in der Kostenaufstellung als Bedarfspositio-
nen aufgelistet sind. Nach Rücksprache mit Vereinsvorstand und Jugendleitung müssen zwei 
Tore auf jeden Fall ausgetauscht werden.  
 
Zur Anfrage von Gemeinderat Haller bezüglich der Qualität des Rasens teilt Herr Münster mit, 
dass die Kunstrasenfaser künftig wesentlich naturrasenähnlicher sein wird. Nach dem Verlegen 
des Kunstrasens wird die Fläche zuerst mit Sand und dann mit Gummigranulat verfüllt. Laut 
DFB hält der Belag 12 Jahre. Nachdem das Spielfeld in Berglen jedoch nicht vergleichbar mit 
diesem Platz für Bundesliga-Vereine bespielt wird, ist von einer Bespielbarkeit von bis 15 Jahren 
auszugehen. Herr Münster gibt dem Gremium ein Muster des geplanten Kunstrasens in Umlauf. 
Geplant ist, den Kunstrasen produktneutral auszuschreiben.  
 
Bürgermeister Friedrich teilt zur Anfrage von Gemeinderat Moser mit, dass von Seiten der Ge-
meinde vorerst kein Pflegegerät beschafft werden soll, da jährlich eine Intensivpflege beauftragt 
wird und die laufende Pflege weiterhin durch Vereinsmitglieder erfolgen soll.  
 
 
 
 
 
 



Der Gemeinderat fasst den einstimmigen Beschluss: 
 
Der Gemeinderat beschließt die öffentliche Ausschreibung der Sanierung des Kunstra-
senplatzes am Sportgelände Erlenhof gemäß dem beiliegenden Leistungsverzeichnis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Technische Verwaltung 
  1 x Kämmerei   
 



 
 

 

 
 

Sanierung Kunstrasenplatz Erlenhof - Ausschreibung 
 
 
Nachdem die Förderanträge zur Sanierung des Kunstrasenplatzes am Sportgelände Erlenhof 
für das Jahr 2016 leider abgelehnt wurden, hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 
19.07.2016 den Beschluss gefasst, im Jahr 2017 erneut in die Förderantragstellung zu gehen, 
jedoch ungeachtet der Genehmigung dieser Anträge den Kunstrasenplatz aufgrund des sehr 
schlechten Zustandes auf jeden Fall im Jahr 2017 sanieren zu lassen.  
 
Nachdem mittlerweile vom Regierungspräsidium Stuttgart die Unbedenklichkeitsbescheinigung 
für den vorzeitigen Baubeginn vorliegt, wurde ein entsprechender Ingenieurvertrag mit dem Ma-
terialprüfungsinstitut und Ingenieurbüro Münster aus Berglen-Öschelbronn abgeschlossen. Das 
örtlich ansässige Ingenieurbüro kann sehr große Erfahrungswerte auf dem Gebiet der Frei-
sportanlagen aufweisen und hat die Planungen bzw. das darauf abgestimmte Leistungsver-
zeichnis mit den beiden Berglener Sportvereinen abgestimmt.  
 
Am 13.04.2017 hat das Kultusministerium Baden-Württemberg in einer Pressemeldung die zum 
Zuge gekommenen Förderprojekte der Sportstättenförderung für das Jahr 2017 bekanntgege-
ben. Leider wurde der Antrag der Gemeinde Berglen nicht berücksichtigt. Eine Entscheidung 
hinsichtlich der Förderantragstellung aus dem Ausgleichsstock liegt derzeit noch nicht vor.  
 
Die Sportplatzsanierung sollte aus Sicht der Gemeindeverwaltung idealerweise über die Som-
merferien erfolgen, da hier die Beeinträchtigungen für die Sportvereine und den Schulbetrieb 
am geringsten sind.  
 
Die Vergabe der Leistungen erfolgt über eine öffentliche Ausschreibung. Das entsprechende 
Leistungsverzeichnis liegt dieser Sitzungsvorlage als nichtöffentliche Anlage bei.  
 
 
Finanzierung: 
 
Die aktuelle Kostenschätzung beläuft sich auf ca. 277.879,28 € brutto. Im Haushaltsplan des 
Jahres 2017 sind unter der Haushaltsstelle 5600-960000.001 300.000,00 € eingestellt.   
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
Der Gemeinderat beschließt die öffentliche Ausschreibung der Sanierung des Kunstra-
senplatzes am Sportgelände Erlenhof gemäß dem beiliegenden Leistungsverzeichnis. 
 
 
 
Verteiler:   

 
1 x Technische Verwaltung 
1 x Kämmerei   
 

 

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
Gemeinderat SV/297/2017 562 

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart 
 

09.05.2017 öffentlich Entscheidung 
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Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 

 

 
8. Beschaffung Bauhoffahrzeuge: Pritschenfahrzeug - Ausschreibung 

 
   

    
Der Vorsitzende erläutert den Sachverhalt anhand der Sitzungsvorlage 302/2017, die Bestand-
teil des Protokolls ist.  
 
Bauhofleiter Albrecht legt Wert darauf, dass bei der Ausschreibung Firmen aus der näheren 
Umgebung angesprochen werden. 
 
Der Gemeinderat fasst den einstimmigen Beschluss: 
 
Der Gemeinderat beschließt die beschränkte Ausschreibung eines Pritschenfahrzeugs 
gemäß dem beiliegenden Leistungsverzeichnis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Technische Verwaltung  
 



 
 

 

 
 

Beschaffung Bauhoffahrzeuge: Pritschenfahrzeug - Ausschreibung 
 
 
In der öffentlichen Gemeinderatsitzung am 10.05.2016 hat der Gemeinderat eine Fahrzeugkon-
zeption für den Bauhof, die bis ins Jahr 2020 reicht, beschlossen. Dieser ging eine Besichtigung 
des Gremiums im Bauhof der Gemeinde am 30.04.2016 voraus. 
 
Die Ersatzbeschaffungen für den kleinen Holder, den Lindner und den Dacia wurden im Jahr 
2016 getätigt. Es wurden ein Schlepper sowie ein Geräteträger (beides Fabrikate John Deere) 
sowie ein Pick-Up beschafft.  
 
Gemäß der Fahrzeugkonzeption sollen im Jahr 2017 ein Bagger, ein Radlader und ein Prit-
schenfahrzeug angeschafft werden. Entsprechend wurden im Haushaltsplan 2017 unter der 
Haushaltsstelle 7700-935300.001 300.000,00 € zur Verfügung gestellt. 
 
Die Vergaben für die Beschaffung eines Mobilbaggers zum Preis von 148.565,55 € brutto und 
eines Radladers zum Preis von 65.926,00 € brutto sind in der Gemeinderatssitzung am 
04.04.2017 erfolgt. Damit stehen für das Jahr 2017 noch ca. 85.500,00 € für Fahrzeugbeschaf-
fungen des Bauhofs zur Verfügung. Daher soll nun die vorgesehene Ersatzbeschaffung eines 
Pritschenfahrzeugs für den zwölf Jahre alten Mercedes Sprinter MB211CDI angegangen wer-
den. 
 
Für ein Pritschenfahrzeug gemäß dem beiliegenden Lastenheft muss mit Anschaffungskosten 
in Höhe von ca. 40.000,00 € brutto gerechnet werden. Die Finanzierung ist damit sichergestellt. 
 
Gemäß Nr. 6.2 der Verwaltungsvorschrift Beschaffung (VwV Beschaffung) der Landesregierung 
Baden-Württemberg vom 17.03.2015 können Liefer- bzw. Dienstleistungsbeschaffungen bis 
50.000,00 € (netto) beschränkt ausgeschrieben werden. 
 
Der Bauhofleiter der Gemeinde Berglen, Herr Markus Albrecht, wird in der Gemeinderatssitzung 
anwesend sein und für eventuelle Rückfragen gerne zur Verfügung stehen. 
 
 
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
Der Gemeinderat beschließt die beschränkte Ausschreibung eines Pritschenfahrzeugs 
gemäß dem beiliegenden Leistungsverzeichnis. 
 
 
 
 
 
Verteiler:   

 
1 x Technische Verwaltung  
 

 

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
Gemeinderat SV/302/2017 771.41 

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart 
 

09.05.2017 öffentlich Entscheidung 
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9. Vergabe der Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Leuchten (Pha-

se 3) 
 

   

    
Auf die Sitzungsvorlage 294/2017 wird verwiesen. Die Vorlage ist Bestandteil des Protokolls. 
 
Der Vorsitzende erläutert den Sachverhalt ausführlich. Er ergänzt, dass die restlichen Beleuch-
tungsmittel in Phase IV im nächsten Jahr umgerüstet werden. Bis auf 109 Sonderleuchten (his-
torische Leuchten) und 26 LED-Leuchten mit anderer Technik ist dann die gesamte Straßenbe-
leuchtung umgestellt. 
 
Der Gemeinderat fasst den einstimmigen Beschluss: 
 
Der Gemeinderat beschließt die Vergabe der Umstellung der Straßenbeleuchtung auf 
LED-Leuchten gemäß der öffentlichen Ausschreibung vom 20.02.2017 für den Austausch 
von 266 Leuchtkörpern in den Ortsteilen Birkenweißbuch, Vorderweißbuch, Streich, Höß-
linswart, Bretzenacker, Öschelbronn, Rettersburg, Spechtshof und Reichenbach an die 
Firma Struwe Kabeltechnik GmbH aus Weinstadt zum Preis von 157.942,75 € brutto und 
damit die überplanmäßigen Ausgaben in Höhe von 7.942,75 €. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Technische Verwaltung  
 



 
 

 

 
 

Vergabe der Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Leuchten 
(Phase 3) 

 
 
In seiner Sitzung am 14.02.2017 hat der Gemeinderat beschlossen die dritte Phase der Umstel-
lung der Straßenbeleuchtung auf LED-Leuchten auszuschreiben. Am 31.03.2017 um 11.00 Uhr 
fand die Submission im kleinen Sitzungssaal der Gemeinde Berglen statt. Es wurden zwei An-
gebote abgegeben und entsprechend der Zuschlagskriterien durch die Firma ksm consult aus-
gewertet. 
 
Die Zuschlagskriterien lauten wie folgt: 
 
Als erstes Wertungskriterium wird die vom jeweiligen Bieter angebotene Gesamtleistungsauf-
nahme der LED-Straßenleuchte bewertet. Maßgeblich ist hierbei die höchstmögliche CO2-
Einsparung pro LED-Straßenleuchte. Das Angebot mit der niedrigsten CO2-Emission erhält die 
volle Punktzahl von 50 Punkten. Das Angebot mit der höchsten CO2-Emission erhält 0 Punkte. 
 
Als zweites Wertungskriterium wird die vom Bieter anzugebende maximale Lebensdauer pro 
LED Straßenleuchte berücksichtigt. Die maximale Lebensdauer wird durch die Multiplikation der 
vom Bieter angegebenen maximalen Betriebsstunden pro LED-Straßenleuchte mit der Rest-
lichtstärke ermittelt. Das Angebot mit der höchsten Lebensdauer erhält die volle Punktzahl von 
30 Punkten. Das Angebot mit der niedrigsten Lebensdauer erhält 0 Punkte. 
 
Als drittes Wertungskriterium wird der Preis der LED-Straßenleuchte bewertet. Dieser setzt sich 
zusammen aus dem vom Bieter angebotenen durchschnittlichen Einzelpreis der LED Straßen-
leuchte und dem Preis für deren Einbau pro LED-Straßenleuchte. Das Angebot mit dem nied-
rigsten Angebotspreis über alle Preise erhält die volle Punktzahl von 15 Punkten. Das Angebot 
mit dem höchsten Angebotspreis über alle Preise erhält 0 Punkte. 
 
Als viertes Wertungskriterium wird das Design der angebotenen LED-Straßenleuchte bewertet. 
Für dieses Kriterium werden maximal 5 Punkte vergeben. 
 
Die Auswertung ergab folgende Rangfolge: 
 

1. Firma Kabeltechnik Struwe GmbH, Weinstadt 432,5 Punkte; 157.942,75 € brutto 
2. Bieter 2      285,0 Punkte; 133.140,82 € brutto 

 
Bieter Nr. 2 hat entgegen den Vorgaben keine Musterleuchten bereitgestellt. Bis auf eine 
Leuchte erfüllen die anderen Leuchten die in der Ausschreibung genannten Vorgaben (Ener-
gieverbrauch) nicht. Folglich wird mit den angebotenen Leuchten von Bieter 2 nicht die erforder-
liche CO2-Reduzierung erreicht, so dass der bereits bewilligte Zuschuss in Höhe von 29.741,00 
€ nicht abgerufen werden könnte. 

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
Gemeinderat SV/294/2017 656.42 

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart 
 

09.05.2017 öffentlich Entscheidung 
 
 



Bei einer Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Leuchten durch die Firma Kabeltechnik 
Struwe beträgt die Amortisationsdauer 11,4 Jahre. Insgesamt werden über die Laufzeit 
2.153.998,0 kWh Strom, 5.150,9 Tonnen CO2 und 258.479,76 € eingespart. 
 
 
Finanzierung: 
 
Im Haushaltsplan 2017 sind unter der Haushaltsstelle 6700-960050.003 für die Umstellung auf 
LED Beleuchtung 150.000,00 € eingestellt. 
 
Die Zuschüsse vom Land für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik betragen 
29.741,00 €. 
 
Die Mehrausgaben in Höhe von 7.942,75 € stellen überplanmäßige Ausgaben dar. 
 
 
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
Der Gemeinderat beschließt die Vergabe der Umstellung der Straßenbeleuchtung auf 
LED-Leuchten gemäß der öffentlichen Ausschreibung vom 20.02.2017 für den Austausch 
von 266 Leuchtkörpern in den Ortsteilen Birkenweißbuch, Vorderweißbuch, Streich, Höß-
linswart, Bretzenacker, Öschelbronn, Rettersburg, Spechtshof und Reichenbach an die 
Firma Struwe Kabeltechnik GmbH aus Weinstadt zum Preis von 157.942,75 € brutto und 
damit die überplanmäßigen Ausgaben in Höhe von 7.942,75 €. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler:   

 
1 x Technische Verwaltung  
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Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 

 

 
10. Abwassergebührenkalkulation der Jahre 2018 bis 2020 und Wassergebüh-

renkalkulation von 2018 bis 2020 
 

   

    
Auf die Sitzungsvorlage 300/2017 wird verwiesen. Die Vorlage ist Bestandteil des Protokolls. 
 
Auf Anfrage führt der Vorsitzende aus, dass die Kalkulation aufgrund des enormen Arbeitsauf-
wands wie auch in den letzten Jahren extern vergeben wird. Zudem ist für die Kommunen bei 
Widersprüchen oder im Klageverfahren sehr große Rechtssicherheit gegeben.  
 
Herr Kisa schätzt die Kosten in Höhe von 3.000 € bis 5.000 €. 
 
Nachfolgend fasst der Gemeinderat den einstimmigen Beschluss: 
 
Der Gemeinderat beschließt eine neue Gebührenkalkulation für die Abwasserbeseitigung 
für den Zeitraum von 2018 bis 2020 zu beauftragen. Die gebührenrechtlichen Ergebnisse 
der Jahre 2013 bis einschließlich 2016 sollen in der Neukalkulation ausgeglichen werden. 
Die Gemeindeverwaltung wird ermächtigt entsprechende Angebote einzuholen und die 
Gebührenkalkulation zu beauftragen. 
 
Der Gemeinderat beschließt eine neue Wassergebührenkalkulation für den Zeitraum von 
2018 bis 2020 zu beauftragen. Die Gemeindeverwaltung wird ermächtigt entsprechende 
Angebote einzuholen und die Gebührenkalkulation zu beauftragen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Kämmerei    
 



 
 

 

 
 

Abwassergebührenkalkulation der Jahre 2018 bis 2020 und 
Wassergebührenkalkulation von 2018 bis 2020 

 
 
In der Sitzung des Gemeinderats am 15.11.2016 wurden die gebührenrechtlichen Ergebnisse 
der Abwasserbeseitigung für die Jahre 2013 bis 2015 festgestellt (vgl. GR-Vorlage 
SV/241/2016). Diese ermittelten Ergebnisse für die Jahre 2013 bis 2015, sowie das noch nicht 
festgestellte Ergebnis 2016, sollen nun in einer neuen Gebührenkalkulation für die Jahre 2018 
bis 2020 ausgeglichen werden. 
 
Gemäß dem Kommunalabgabengesetz für Baden-Württemberg dürfen Gebühren höchstens so 
bemessen werden, dass die nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen insgesamt an-
satzfähigen Kosten der Einrichtung gedeckt werden. Bei der Gebührenbemessung können die 
Gesamtkosten in einem mehrjährigen Zeitraum berücksichtigt werden. Davon hat der Gemein-
derat seinerzeit Gebrauch gemacht und eine dreijährige Gebührenkalkulation beschlossen. 
Übersteigt am Ende des Bemessungszeitraums das Gebührenaufkommen die ansatzfähigen 
Gesamtkosten, so sind die Kostenüberdeckungen innerhalb der folgenden fünf Jahre auszu-
gleichen. Kostenunterdeckungen können ausgeglichen werden. 
 
Damit künftig alle Über- bzw. Unterdeckungen innerhalb der fünfjährigen Ausgleichsfrist berück-
sichtigt werden können, sollte eine neue Gebührenkalkulation erfolgen. So wird gewährleistet, 
dass die Gebühren für Schmutzwasser und Niederschlagswasser regelmäßig überprüft und ggf. 
angepasst werden.  
 
Die Wassergebührenkalkulation wurde letztmals für den Zeitraum von 2015 bis 2017 durchge-
führt. Umfangreiche Investitionen in den zurückliegenden und kommenden Jahren lassen die 
jährlichen Abschreibungen ansteigen, was wiederum das Jahresergebnis des Eigenbetriebs 
Wasserversorgung Berglen belastet. Um dies entsprechend zu berücksichtigen und um den 
dreijährigen Kalkulationszeitraum weiterhin einzuhalten, soll auch hier eine neue Gebührenkal-
kulation für den Zeitraum von 2018 bis 2020 erfolgen.  
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
Der Gemeinderat beschließt eine neue Gebührenkalkulation für die Abwasserbeseitigung 
für den Zeitraum von 2018 bis 2020 zu beauftragen. Die gebührenrechtlichen Ergebnisse 
der Jahre 2013 bis einschließlich 2016 sollen in der Neukalkulation ausgeglichen werden. 
Die Gemeindeverwaltung wird ermächtigt entsprechende Angebote einzuholen und die 
Gebührenkalkulation zu beauftragen. 
 
Der Gemeinderat beschließt eine neue Wassergebührenkalkulation für den Zeitraum von 
2018 bis 2020 zu beauftragen. Die Gemeindeverwaltung wird ermächtigt entsprechende 
Angebote einzuholen und die Gebührenkalkulation zu beauftragen.  
 
 
Verteiler:   

 
1 x Kämmerei    
 

 

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
Gemeinderat SV/300/2017 700.3 

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart 
 

09.05.2017 öffentlich Entscheidung 
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Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 

 

 
11. Erneuerung Buswartehäuschen für die Bushaltestellen „Nachbarschafts-

schule/Bretzenacker" und „Erlenhof" 
 

   

    
Der Vorsitzende erläutert den Sachverhalt anhand der Sitzungsvorlage 301/2017. Die Vorlage 
ist Bestandteil des Protokolls. 
 
Gemeinderat Tottmann begrüßt die Erneuerung dieser Wartehäuschen. Die seitherigen War-
tebereiche waren sehr schlecht einsehbar. 
 
Auch Gemeinderätin Aigner sieht die Transparenz der Buswartehäuschen als sehr positiv. Sie 
erkundigt sich, ob mehrere Angebote eingeholt wurden, die Kosten erscheinen ihr recht hoch. 
 
Zur Anfrage von Gemeinderat Moser teilt der Vorsitzende mit, dass es sich um robustes Glas 
handelt. Durch die Transparenz wird der Vandalismus sicher eingeschränkt.  
 
Zur Nachfrage von Gemeinderat Schade führt der Vorsitzende aus, dass eine verwaltungsinter-
ne Überprüfung von mehreren Angeboten stattgefunden hat. Bei den Buswartehäuschen im fa-
vorisierten Modellcharakter (Transparenz durch Glasscheiben, LED-Beleuchtung etc.) ist dies 
ein  günstigstes Angebot.   
 
Der Gemeinderat fasst den einstimmigen Beschluss: 
 
Der Gemeinderat ermächtigt die Gemeindeverwaltung zur Auftragsvergabe an die Firma 
MABEG zum Bruttoangebotspreis in Höhe von 41.087,37 € sowie an die Süwag zum Brut-
toangebotspreis in Höhe von 742,27 €. Der Gemeinderat beschließt die überplanmäßigen 
Ausgaben in Höhe von 16.678,64 € zzgl. den entstehenden Kosten für die Tiefbau- und die 
Elektroinstallationsarbeiten. 
   
 
 
 
Verteiler: 1 x Bürgermeister 
  1 x Kämmerei 
  1 x Technische Verwaltung   
 



 
 

 

 
 

Erneuerung Buswartehäuschen für die Bushaltestellen 
„Nachbarschaftsschule/Bretzenacker" und „Erlenhof" 

 
 
Im Zusammenhang mit der barrierefreien Umgestaltung der Bushaltestellen „Nachbarschafts-
schule/Bretzenacker“ und „Erlenhof“ ist geplant auch die dortigen Buswartehäuschen zu erneu-
ern.  
 
Es ist vorgesehen die Buswartehäuschen belagseben auf einer eingefassten hellen Pflasterflä-
che zu erstellen. Jedes Buswartehäuschen (ca. 4,50 m lang und ca. 2,00 m tief mit Aluminium-
glattblecheindeckung und dreiseitiger Sicherheitsglas-Einhausung) soll mit LED-Beleuchtung, 
einer Infovitrine, einer Sitzbank (ca. 1,50 m lang) und einem Abfallbehälter ausgestattet werden. 
 
Die erforderlichen Gründungs- und Pflasterarbeiten sollen durch den Bauhof ausgeführt wer-
den. Zur Stromversorgung muss durch die Süwag ein Anschluss an die vorhandene Straßenbe-
leuchtung hergestellt werden. Es wird vorgeschlagen die Buswartehäuschen durch die Firma 
MABEG liefern und montieren zu lassen. 
 
 
Zusammenstellung der Vergabesummen: 
 
Firma MABEG 
Lieferung von vier Buswartehäuschen 
einschließlich Ausstattung und Montage                                                     brutto   41.087,37 € 
 
Süwag 
Elektroanschluss an die vorhandene Straßenbeleuchtung                         brutto        742,27 € 
 
Weitere Kosten entstehen für die Tiefbau- und die Elektroinstallationsarbeiten. 
 
 
Finanzierung: 
 
Im Haushaltsplan des Jahres 2017 sind keine Mittel eingestellt. Im Haushaltsplan des Jahres 
2016 waren unter der Haushaltstelle 7920-940000.001 20.000,00 € für die Beschaffung von 
zwei neuen Buswartehäuschen an der Nachbarschaftsschule vorgesehen. Aus Vorjahren steht 
außerdem ein Haushaltsrest in Höhe von 5.151,00 € zur Verfügung. Diese Mittel können über 
einen Haushaltsrest ins Jahr 2017 übertragen werden.  
 
Die Differenz in Höhe von 16.678,64 € zzgl. den entstehenden Kosten für die Tiefbau- und die 
Elektroinstallationsarbeiten stellt eine überplanmäßige Ausgaben dar. Diese Kosten können 
allerdings durch die Ersparnis aufgrund des Beschlusses des Gemeinderates auf einen DFI-
Anzeiger am Buswendeplatz in Oppelsbohm zu verzichten (hierfür waren im Haushaltsplan des 
Jahres 2016 insgesamt 35.000 € vorgesehen) mehr als aufgefangen werden.  
 
 
 
 
 
   
  

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
Gemeinderat SV/301/2017 658.2 

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart 
 

09.05.2017 öffentlich Entscheidung 
 
 



 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
Der Gemeinderat ermächtigt die Gemeindeverwaltung zur Auftragsvergabe an die Firma 
MABEG zum Bruttoangebotspreis in Höhe von 41.087,37 € sowie an die Süwag zum Brut-
toangebotspreis in Höhe von 742,27 €. Der Gemeinderat beschließt die überplanmäßigen 
Ausgaben in Höhe von 16.678,64 € zzgl. den entstehenden Kosten für die Tiefbau- und 
die Elektroinstallationsarbeiten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
Verteiler:   

 
1 x Bürgermeister 
1 x Kämmerei 
1 x Technische Verwaltung   
 

 





Niederschrift über die 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
der Gemeinde Berglen am 09.05.2017 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 16 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 17 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 20 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 21 
Entschuldigt :  

 

 Herr Gemeinderat Dieter Beck  

 Frau Gemeinderätin Petra Finze  

 Herr Gemeinderat Sascha Geck  

 Herr Gemeinderat Felix Scherhaufer  
 

Unentschuldigt :  
 

  
 
 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Regina Ehmann; Herr Attila Kisa; 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 

 

 
12. Verkaufsoffener Sonntag anlässlich des Bergles-Hocks am 2. Juli 2017 

 
   

    
Auf die Sitzungsvorlage 299/2017 wird verwiesen. Die Vorlage ist Bestandteil des Protokolls. 
 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig: 
 
Es wird vorgeschlagen, die nachstehende Satzung zu beschließen:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Ordnungsamt 

 



Gemeinde Berglen 

Satzung zur Festsetzung eines verkaufsoffenen Sonntags am 2. Juli 2017 

 

 

Aufgrund von § 4 Abs.1 der Gemeindeordnung von Baden-Württemberg i.V. mit § 8 Abs. 1 des 

Gesetzes über die Ladenöffnung vom 14. Februar 2007 (Ladenöffnungsgesetz, GBl. S. 135) hat 

der Gemeinderat am 9. Mai 2017 folgende Satzung beschlossen: 

 

§ 1 

Verkaufsoffener Sonntag 

 

Aus Anlass des „Bergles-Hock 2017“ wird am 2. Juli 2017 für den Ortsteil Oppelsbohm der Ge-

meinde Berglen ein verkaufsoffener Sonntag festgesetzt. Verkaufsstellen dürfen an diesem Tag 

von 11.00 Uhr bis 16.00 Uhr geöffnet sein. 

 

§ 2 

Beachtung von Vorschriften 

 

Die Vorschriften des § 12 des Ladenöffnungsgesetzes, des Manteltarifvertrags für Arbeitnehmer 

im Einzelhandel, des Jugendarbeitsschutzgesetzes, des Mutterschutzgesetzes sowie die Best-

immungen der Arbeitszeitverordnung sind zu beachten. 

 

§ 3 

Ordnungswidrigkeiten 

 

Auf die Ordnungswidrigkeitentatbestände in § 15 des Ladenöffnungsgesetzes wird hingewiesen.  

 

§ 4 

Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt am Tag nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 

 

 

Hinweis:  

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für Ba-

den-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Rechtsver-

ordnung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jah-

res seit der Bekanntmachung dieser Rechtsverordnung gegenüber der Gemeinde Berglen gel-

tend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. 

Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder 

die Bekanntmachung der Rechtsverordnung verletzt worden sind.  

 

Berglen, den 10.05.2017 

Friedrich, Bürgermeister 
 



 
 

 

 
 

Verkaufsoffener Sonntag anlässlich des Bergles-Hocks am 2. Juli 
2017 

 
 

Am 1. und 2. Juli 2017 findet wieder ein gemeinsames Dorffest der Vereine, Organisationen 

und Firmen aus Berglen rund um das Rathaus in Oppelsbohm statt. Rund 24 Vereine, Organi-

sationen und Firmen haben bereits ihre Teilnahme zugesichert und sorgen für ein buntes und 

vielseitiges Programm. Auch verschiedene Gewerbetreibende aus Oppelsbohm wollen sich mit 

einem Tag der offenen Tür bzw. einem Verkaufsstand an diesem Fest beteiligen.  

 

Aus diesem Anlass ist es erforderlich, aufgrund § 8 des Ladenöffnungsgesetzes eine Satzung 

über die Öffnung von Verkaufsstellen in Berglen-Oppelsbohm am Sonntag, dem 2. Juli 2017, zu 

erlassen. In der Satzung ist der Zeitraum festzulegen, während dessen die Verkaufsstellen ge-

öffnet sind. Er darf fünf zusammenhängende Stunden nicht überschreiten, muss spätestens um 

18.00 Uhr enden und soll außerhalb der Zeit des Hauptgottesdienstes liegen. Es wird empfoh-

len, die Öffnungszeit der Verkaufsstellen – wie in den Vorjahren – von 11.00 Uhr bis 16.00 Uhr 

festzulegen. 

 
   
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
Es wird vorgeschlagen, die nachstehende Satzung zu beschließen:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Verteiler:   

 
1 x Ordnungsamt 

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
Gemeinderat SV/299/2017 366.61 

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart 
 

09.05.2017 öffentlich Entscheidung 
 
 



 
Gemeinde Berglen 

Satzung zur Festsetzung eines verkaufsoffenen Sonntags am 2. Juli 2017 

 

 

Aufgrund von § 4 Abs.1 der Gemeindeordnung von Baden-Württemberg i.V. mit § 8 Abs. 1 des 

Gesetzes über die Ladenöffnung vom 14. Februar 2007 (Ladenöffnungsgesetz, GBl. S. 135) hat 

der Gemeinderat am 9. Mai 2017 folgende Satzung beschlossen: 

 

§ 1 

Verkaufsoffener Sonntag 

 

Aus Anlass des „Bergles-Hock 2017“ wird am 2. Juli 2017 für den Ortsteil Oppelsbohm der Ge-

meinde Berglen ein verkaufsoffener Sonntag festgesetzt. Verkaufsstellen dürfen an diesem Tag 

von 11.00 Uhr bis 16.00 Uhr geöffnet sein. 

 

§ 2 

Beachtung von Vorschriften 

 

Die Vorschriften des § 12 des Ladenöffnungsgesetzes, des Manteltarifvertrags für Arbeitnehmer 

im Einzelhandel, des Jugendarbeitsschutzgesetzes, des Mutterschutzgesetzes sowie die Best-

immungen der Arbeitszeitverordnung sind zu beachten. 

 

§ 3 

Ordnungswidrigkeiten 

 

Auf die Ordnungswidrigkeitentatbestände in § 15 des Ladenöffnungsgesetzes wird hingewie-

sen.  

 

§ 4 

Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt am Tag nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 

 

 

Hinweis:  

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für Ba-

den-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Rechtsver-

ordnung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines 

Jahres seit der Bekanntmachung dieser Rechtsverordnung gegenüber der Gemeinde Berglen 

geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeich-

nen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung 

oder die Bekanntmachung der Rechtsverordnung verletzt worden sind.  

 

Berglen, den 10.05.2017 

Friedrich, Bürgermeister 
 

 



Niederschrift über die 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
der Gemeinde Berglen am 09.05.2017 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 16 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 17 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 20 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 21 
Entschuldigt :  

 

 Herr Gemeinderat Dieter Beck  

 Frau Gemeinderätin Petra Finze  

 Herr Gemeinderat Sascha Geck  

 Herr Gemeinderat Felix Scherhaufer  
 

Unentschuldigt :  
 

  
 
 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Regina Ehmann; Herr Attila Kisa; 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 

 

 
13. Festlegung des Benutzungsentgeltes für die Nutzung der Mensa durch 

Privatpersonen und Gewerbetreibende 
 

   

    
Auf die Sitzungsvorlage 295/2017 wird verwiesen. Die Vorlage ist Bestandteil des Protokolls. 
 
Der Vorsitzende weist darauf hin, dass sich das Benutzungsentgelt an der Vermietung der 
Räumlichkeiten des Feuerwehrhauses Süd in Steinach orientiert.  
 
 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig: 
 
Für die Nutzung der Mensa mit Küche in der neuen Sporthalle in Oppelsbohm durch Pri-
vatpersonen bzw. Gewerbetreibende wird pro Veranstaltungstag ein Benutzungsentgelt 
von 175,00 Euro sowie eine Reinigungspauschale pro Veranstaltung von 100,00 Euro er-
hoben. Im Zeitraum Oktober bis April eines jeden Jahres fällt außerdem eine Heizkosten-
pauschale von 25,00 Euro an. Bei der Gemeindeverwaltung ist eine Kaution von 500,00 
Euro zu hinterlegen, erst dann werden die Räumlichkeiten zur Nutzung freigegeben. Für 
auswärtige Personen beträgt das Benutzungsentgelt 262,50 Euro.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Vorzimmer 
  1 x Hauptamt    
 



 
 

 

 
 

Festlegung des Benutzungsentgeltes für die Nutzung der Mensa 
durch Privatpersonen und Gewerbetreibende 

 
 

Am 13. Dezember 2016 wurde die Benutzungsordnung für die neue Sporthalle in Oppelsbohm 

vom Gemeinderat in öffentlicher Sitzung erlassen. Diese sieht u.a. vor, dass die Mensa mit Kü-

che auch an Privatpersonen und Gewerbetreibende vermietet werden kann. 

Des Weiteren hat das Gremium am 18. Oktober 2016 die Entgeltordnung für die neue Sporthal-

le an der Nachbarschaftsschule festgelegt. Da sich diese Entgeltordnung jedoch nicht auf die 

Nutzung der Mensa durch Privatpersonen und Gewerbetreibende bezieht, muss für diesen Nut-

zerkreis noch ein Entgelt festgelegt werden. 

In der Gemeinde Berglen besteht derzeit die Möglichkeit, die nachfolgenden Gebäude für pri-

vate und gewerbliche Veranstaltungen zu den genannten Bedingungen zu mieten: 

 

Feuerwehrhaus Süd 

Steinach 

Luisenstraße 6 

73663 Berglen 

Für bis zu 140 

Personen geeig-

net, inkl. Emp-

fangsfoyer und 

Küche 

Benutzungsentgelt 175,00 Euro 

Heizkostenpauschale (Okt.-April) 25,00 Euro 

Verwaltungsgebühr 10,00 Euro 

Kaution 500,00 € 

Benutzungsentgelt auswärtige Bürger 262,50 Euro 

Bürgerhaus Berglen 

Rettersburg 

Buchenbachstraße 1 

73663 Berglen 

Für bis zu 90 

Personen geeig-

net, inkl. Emp-

fangsfoyer und 

Küche 

Benutzungsentgelt 150,00 Euro 

Heizkostenpauschale (Okt.-April) 25,00 Euro 

Verwaltungsgebühr 10,00 Euro 

Kaution 500,00 Euro 

Nur für Einwohner der Gemeinde Berglen 

Dorfgemeinschafts-

haus Hößlinswart 

Rehstraße 8 

73663 Berglen 

Für bis zu 50 

Personen geeig-

net, inkl. Küche 

Benutzungsentgelt 75,00 Euro 

Heizkostenpauschale (Okt.-April) 15,00 Euro 

Verwaltungsgebühr 10,00 Euro 

Kaution 250,00 Euro 

Nur für Einwohner der Gemeinde Berglen 

Rathaus Reichenbach 

Hauptmannstraße 21 

73663 Berglen 

Für bis zu 50 

Personen geeig-

net, inkl. Küche 

Benutzungsentgelt 75,00 Euro 

Heizkostenpauschale (Okt.-April) 15,00 Euro 

Verwaltungsgebühr 10,00 Euro 

Kaution 250,00 Euro 

Nur für Einwohner der Gemeinde Berglen 

 

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
Gemeinderat SV/295/2017 564 

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart 
 

09.05.2017 öffentlich Entscheidung 
 
 



Für die private bzw. gewerbliche Nutzung der Mensa (mit Küche) in der neuen Sporthalle in 

Oppelsbohm sollte aus Sicht der Gemeindeverwaltung ein Benutzungsentgelt analog zum Feu-

erwehrhaus Süd in Steinach erhoben werden. Durch den Mensabetrieb werden an die Räum-

lichkeiten sehr hohe hygienische Anforderungen gestellt, so dass nach jeder externen Vermie-

tung eine gesonderte Reinigung erforderlich ist. Deshalb soll für die Nutzung zusätzlich noch 

eine Reinigungspauschale von 100,00 Euro erhoben werden. 

 

 
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
Für die Nutzung der Mensa mit Küche in der neuen Sporthalle in Oppelsbohm durch Pri-

vatpersonen bzw. Gewerbetreibende wird pro Veranstaltungstag ein Benutzungsentgelt 

von 175,00 Euro sowie eine Reinigungspauschale pro Veranstaltung von 100,00 Euro 

erhoben. Im Zeitraum Oktober bis April eines jeden Jahres fällt außerdem eine Heizkos-

tenpauschale von 25,00 Euro an. Bei der Gemeindeverwaltung ist eine Kaution von 

500,00 Euro zu hinterlegen, erst dann werden die Räumlichkeiten zur Nutzung freigege-

ben. Für auswärtige Personen beträgt das Benutzungsentgelt 262,50 Euro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Verteiler:   

 
1 x Vorzimmer 
1 x Hauptamt    
 

 



Niederschrift über die 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
der Gemeinde Berglen am 09.05.2017 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 16 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 17 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 20 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 21 
Entschuldigt :  

 

 Herr Gemeinderat Dieter Beck  

 Frau Gemeinderätin Petra Finze  

 Herr Gemeinderat Sascha Geck  

 Herr Gemeinderat Felix Scherhaufer  
 

Unentschuldigt :  
 

  
 
 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Regina Ehmann; Herr Attila Kisa; 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 

 

 
14. Neubau der dreigeteilten Sporthalle mit Mensa - Freigabe der Nachtrags-

vereinbarungen und Kostenfortschreibung 
 

   

    
Auf die Sitzungsvorlage 305/2017 wird verwiesen. Die Vorlage ist Bestandteil des Protokolls. 
 
Nachfolgend fasst der Gemeinderat den einstimmigen Beschluss: 
 
Der Gemeinderat beauftragt die folgenden Nachträge 
 

- Sanitärinstallation, Fa. Kunzl & May, Dinkelsbühl, mit 1.888,71 € brutto sowie 
- Sanitärinstallation, Fa. Kunzl & May, Dinkelsbühl, mit 1.846,34 € brutto. 

 
Der Gemeinderat nimmt die Kostenfortschreibung für den Neubau einer dreigeteilten 
Sporthalle mit angegliederter Mensa zur Kenntnis. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Bürgermeister 
  1 x Technische Verwaltung   
 



 
 

 

 
 

Neubau der dreigeteilten Sporthalle mit Mensa - Freigabe der 
Nachtragsvereinbarungen und Kostenfortschreibung 

 
 

1. Sanitärinstallation 
 

Es wurden Reservepapierhalter für zwei Rollen anstatt nur für eine Rolle, größere Waschtische, 
ein Sicherheitsspiegel, Papierkörbe und diverses Installationsmaterial verbaut, das in der Aus-
schreibung nicht berücksichtigt war. 
Die Nachtragsforderung der Fa. Kunzl & May, Dinkelsbühl, Aalen, ist fachtechnisch durch das 
Ingenieurbüro Ratioplan geprüft und beläuft sich auf 1.888,71 € brutto (s. Anlage 1). 
 
 

2. Sanitärinstallation 
 
Für die Dusche in der Lehrerumkleide wurde eine breitere Schiebetür an der Duschkabine be-
nötigt. Damit die Papierkörbe aus hygienischen Gründen nicht auf dem Boden stehen, wurden 
diese mittels Haltern an der Wand befestigt. Für die drei barrierefreien WCs wurde eine 
Spülauslösung in den herunterklappbaren Haltegriffen eingebaut. 
Die Nachtragsforderung der Fa. Kunzl & May, Dinkelsbühl, Aalen, ist fachtechnisch durch das 
Ingenieurbüro Ratioplan geprüft und beläuft sich auf 1.846,34 € brutto (s. Anlage 2). 
  
 
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
Der Gemeinderat beauftragt die folgenden Nachträge 
 

- Sanitärinstallation, Fa. Kunzl & May, Dinkelsbühl, mit 1.888,71 € brutto sowie 
- Sanitärinstallation, Fa. Kunzl & May, Dinkelsbühl, mit 1.846,34 € brutto. 

 
Der Gemeinderat nimmt die Kostenfortschreibung für den Neubau einer dreigeteilten 
Sporthalle mit angegliederter Mensa zur Kenntnis. 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
Verteiler:   

 
1 x Bürgermeister 
1 x Technische Verwaltung   
 

 

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
Gemeinderat SV/305/2017 563 

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart 
 

09.05.2017 öffentlich Entscheidung 
 
 



Niederschrift über die 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
der Gemeinde Berglen am 09.05.2017 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 16 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 17 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 20 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 21 
Entschuldigt :  

 

 Herr Gemeinderat Dieter Beck  

 Frau Gemeinderätin Petra Finze  

 Herr Gemeinderat Sascha Geck  

 Herr Gemeinderat Felix Scherhaufer  
 

Unentschuldigt :  
 

  
 
 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Regina Ehmann; Herr Attila Kisa; 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 

 

 
15. Beschlussfassung über die Annahme von Spenden    
    
Der Vorsitzende informiert das Gremium über folgende bei der Gemeindeverwaltung eingegan-
gene Spenden: 
 

 OGV Hößlinswart   Kinderhaus Steinach      240,00 € 

 Seniorentreff Birkmannsweiler Kindergarten         20,00 € 

 Volksbank Stuttgart eG  Seniorenarbeit Gde. Berglen  1.000,00 € 
 
Der Gemeinderat stimmt der Spendenannahme einstimmig zu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Gemeindekasse 
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